
Pflicht für jeden arbeitsfähigen Bürger. Das Recht auf 
Arbeit und die Pflicht 2ur Arbeit bilden eine Einheit.
3 Das Recht auf Arbeit wird gewährleistet

durch das sozialistische Eigentum an den Produktions
mitteln;
durch die sozialistische Leitung und Planung des ge
sellschaftlichen Reproduktionsprozesses; 
durch das stetige und planmäßige Wachstum der sozia
listischen Produktivkräfte und der Arbeitsproduktivität; 
durch die konsequente Durchführung der wissenschaft
lich-technischen Revolution;
durch ständige Bildung und Weiterbildung der Bürger 
und
durch das einheitliche sozialistische Arbeitsrecht.

Artikel 25

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
hat das gleiche Recht auf Bildung. Die Bildungsstätten 
stehen jedermann offen. Das einheitliche sozialistische 
Bildungssystem gewährleistet jedem Bürger eine kontinuier
liche sozialistische Erziehung, Bildung und Weiterbildung.
2 Die Deutsche Demokratische Republik sichert das 
Voranschreiten des Volkes zur sozialistischen Gemeinschaft 
allseitig gebildeter und harmonisch entwickelter Menschen, 
die vom Geist des sozialistischen Patriotismus und Inter
nationalismus durchdrungen sind und über eine hohe All
gemeinbildung und Spezialbildung verfügen.
3 Alle Bürger haben das Recht auf Teilnahme am kul
turellen Leben. Es erlangt unter den Bedingungen der
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